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36 Das Rote Kreuz.

Zlitsrncitioiicile ke

In einem vom 3, Januar 1914 datierten

Zirkular macht das internationale Komitee

des Roten Kreuzes in Gens bekannt, daß

vom Jahre 1914 an eine internationale Per-
dienstmedaille, Nightingale-Medaille, verliehen
werden solle.

Der Gedanke ist an der internationalen

Rot-Kreuz-Konferenz in Washington aufge-

taucht, und dort ist im Sinne-des Antrag-
stellerS beschlossen worden, Damen, welche

sich um die Pflege von Kranken oder Ver-
Mundeten besonders verdient gemacht haben,

eine besondere Medaille zu verleihen. Vom

Ausschuß, der mit dem Studium dieser An-

gelegeuheit betraut worden war, ist nun ein

vom internationalen Komitee genehmigtes

Reglement aufgestellt worden.

Wir lassen vorerst den Beschluß der

Washingtoner Konferenz folgen:

1. Unter Mitwirkung aller nationalen Rot-
Kreuz-Komitees soll ein Fonds beschaffen
werden zu Ehren und in Erinnerung an
die großen und vorzüglichen Verdienste, die

sich Miß Florence Nightingale um die Ver-
bessernug der Krankenfürsorge erworben hat,
welche dank ihrem unermüdlichen Eifer sich

in all ihren Zweigen über der ganzen Welt
verbreitet und vervollkommnet hat.

2. Es soll in Perbindung mit einem auf
Pergament geschriebenen Diplom eine Nie-
daille geschaffen werden, unter dem Namen
Florence Nightingale-Medaille. Bon diesen

Medaillen sollen sechs fim Kriegsfall kann
die Zahl verdoppelt Werdens jährlich an
diplomierte Krankenpflegerinnen ausgeteilt
werden, die sich in Kriegs oder Friedenszeit
durch besondere Aufopferung in der Kranken-
oder Vcrwundetcnpflege auszeichnen werden.

3. Die Namen und die besondern Berech

tigungs-Ausweise dieser Pflegerinnen sollen
zunächst durch eine aus kompetenten Persön-
lichkeiten der einzelnen nationalen Komitees
zusammengesetzte Kommission geprüft und dem

internationalen Komitee in Genf zur Geneh-
migung unterbreitet werden. Dem letztem
steht der Entscheid zu, welchen von den vor-

-ìireui-lNeàlle.

geschlagenen Krankenpflegerinnen diese Ver-
dienstmcdaillen zukommen sollen.

4. Diese Medaillen sollen von Genf aus
innerhalb dreier Monate nach dem Entscheid
an die betreffenden Rot-Kreuz-Komitccs vcr
sandt werden, damit dieselben den dafür
bezeichneten Pflegerinnen offiziell überreicht
werden können.

5. Jedes Komitee darf jährlich nur eine

Kandidatin vorschlagen, mit Ausnahme des

Kriegsfalles. Anderseits ist kein Komitee ver-
pflichtet, jedes Jahr eine solche vorzuschlagen.

6. Das internationale Komitee braucht
nicht jedes Jahr die oben angegebene Zahl
von Medaillen auszuteilen, wenn ihm die

Berechtigung der vorgeschlagenen Kandida-
tinncn nicht genügend erscheint.

Soweit der Beschluß der Konferenz. Am
24. Dezember 1913 hat das internationale
Komitee folgendes Reglement gutgeheißen:

a> Entsprechend den Wünschen der 8. und
9. Konferenz von London und Washington
ist zur Ehren der Florence Nightingale eine

Medaille geprägt worden.

bf Diese Medaille soll als Verdienstab
zeichen jährlich den sechs verdienstvollsten
Krairkenpflcgerinnen verabfolgt werden, die

vom internationalen Komitee aus der Zahl
der von den nationalen Komitees vorgeschla-

gcnen Kandidatinnen bezeichnet werden.

«1 Sie soll in jedem Land durch die Re-
gierung oder durch den Präsidenten des be-

treffenden Roten Kreuzes verabfolgt werden.

clj Diese Medaille ist rot und ans Silber
hergestellt und zeigt das Bild der Florence
Nightingale mit den Worten: «Act
rmm IWi'imcc Xicchtiipnalo 1826 1916».
Auf der Rückseite stehen rings um den für
den Namen der Pflegerin reservierten Raum
die Worte: - Illo vem inwerwoiAm et eara
lumuuûtà perciuiw lleoor uoivomulis ».

(Allgemeiner und dauernder Ausweis für wah
res Erbarmen und fnrsorgcude Menschenlieben
Die Medaille wird au einem rotweißen Band
befestigt, auf dem ein grüner Lorbeerkrauz
in Email ein auf weißem Grund angebrachtes
rotes Kreuz umgibt.



Das Rote Kreuz. 37

s) Die nationalen Komitees werden ge-
beten, die Namen ihrer Kandidatinnen dem
internationalen Komitee in Genf vor dem
1. Mai, erstmalig im Jahre 1914 einzureichen.

1) Die Kandidatinnen müssen eine Lern-
zeit durchgemacht haben und ein von den

Kriegs- oder Zivilspitälern ihres Landes aus-
gestelltes Diplom besitzen.

!>) Jedes Gesuch soll die Gründe, die zum
Vorschlag geführt haben, enthalten.

Irf lim die Unkosten zu decken, ist eine
Summe von Fr. 23,000 nötig.

i) Sobald diese Summe erreicht sein wird,
wird das internationale Komitee in Genf,
das das Amt eines Kassiers ves Nightingale-
Fonds übernommen hat, auch dessen Ver-

waltung führen, ähnlich, wie die des Augusta-
Fonds.

ich Vom Januar 1914 an müssen alle
Korrespondenzen an Herrn Paul des Gouttes,
Zentralsekretär des internationalen Komitees
in Genf gerichtet werden.

Zu diesem Reglement schlägt das Komitee

im Einverständnis mit mehreren Mitgliedern
des Ausschusses vor, es sei die Medaille,
damit sie durch zu häufiges Verbreiten ihren
Wert nicht einbüße, nur alle zwei Jahre zu

verleihen.

Wir werden unsere Leser seinerzeit von
dem Resultat der nächsten Verteilung in
Kenntnis setzen.

Ois im kcimpk gegen clie ^uderkulois.

Wohnung.

Sbige kurz, zum Teil nur skizzenhaft an-

geführten Tatsachen über Natur und Lebens-

bedingnngen des Krankhcitskeimes, über die

Verbreitung der Krankheit und daß dieselbe

vornehmlich eine Wohnnngskrankheit ist, mit
dem Innenleben zusammenhängt und meist

im frühen Kindesattcr erworben wird, können

uns als Richtlinien dienen für die folgenden

Ausführungen-

Wie schon angedeutet, spielt bei der Ver-

breitnng der Krankheit die Wohnung eine

sehr große Rolle. Diese übt ihren Einfluß
wie auf die ganze Lebensart des Menschen,

so auch auf seine sittlichen Verhältnisse ans.

Schlechte Wohnungen unterstützen
auch das Wirts Hans leb en mit all

seinen Schädigungen für die Gesundheit.

Leider ist es namentlich in der Stadt und

für Leute mit kleinem Einkommen oft

recht schwer, eine gesunde Wohnung zu finden.

Die Frau, die ja bei der Auswahl mit-

spricht, darf bei den teuren Mietpreisen den

Forderungen der Hygiene nur zu oft kein

Von 1>r. Käser in Heiligenschwendi.

(Fortsetzung.)

Gehör schenken und ist gezwungen, ein un-

günstig gelegenes, sonnenloses Logis vorzu-
ziehen. Daß es noch sehr viele solcher feuchten,

dunkeln und niedern Löcher gibt, die für
Krankhcitskeime wahre Brutstätten sind, und

in denen die Menschen blutarm und schwäch-

lich werden, beweisen die Enqueten, die in

verschiedenen Städten gemacht werden. Gar
mancher bekommt erst den richtigen Begriff
von einer gesundheitsgemäßcn Wohnung,
wenn er als .Kranker ein modernes Kranken

Hans oder als ein von der Gesellschaft AnS-

gestoßener ein nenzeitlichcS Gefängnis bc-

ziehen muß.

Das bernischc I nb e rknlosed ckret
gibt zwar den Gemeinden das Recht, schlechte

Wohnungen als unbewohnbar zu erklären^

es bat sich aber gezeigt, daß dies an vielen

Srtcn mit großen Schwierigkeiten verbunden

ist. Hier kann nur ein Baugesetz mit amt-

lichcr Wvhnnngsinspcktion wirksam helfen.

Dieses soll Grundsätze über einwandfreie Bau
weise und über die Wohnnngsbcnütznng ent

halten und Mindestforderungen an Woh-

nnngen stellen. Winterfenster z. B., die nicht
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